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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Gisela Piltz, Ulrike Flach, Angelika Brunkhorst, Frank Schäffler,
Jan Mücke, Rainer Brüderle, Horst Meierhofer, Dr. Karl Addicks, Christian Ahrendt,
Uwe Barth, Ernst Burgbacher, Patrick Döring, Jörg van Essen, Paul K. Friedhoff,
Horst Friedrich (Bayreuth), Dr. Edmund Peter Geisen, Hans-Michael Goldmann,
Miriam Gruß, Dr. Christel Happach-Kasan, Heinz-Peter Haustein, Elke Hoff,
Birgit Homburger, Hellmut Königshaus, Gudrun Kopp, Jürgen Koppelin, Heinz
Lanfermann, Sibylle Laurischk, Michael Link (Heilbronn), Patrick Meinhardt,
Burkhardt Müller-Sönksen, Dirk Niebel, Hans-Joachim Otto (Frankfurt), Detlef
Parr, Cornelia Pieper, Jörg Rohde, Dr. Konrad Schily, Marina Schuster,
Dr. Hermann Otto Solms, Dr. Max Stadler, Dr. Rainer Stinner, Carl-Ludwig Thiele,
Florian Toncar, Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Dr. Guido Westerwelle und der
Fraktion der FDP

Besteuerung der öffentlichen Hand

Bereits am 2. November 2004 wies der Bundesrechnungshof in seinem Bericht
darauf hin, dass die Ausnahme der öffentlichen Hand von der Umsatzbesteue-
rung bei Erbringung von Leistungen, die im Wettbewerb mit privaten Anbietern
erbracht werden, mit dem europäischen Recht nicht vereinbar ist. Die Bun-
desregierung ist jedoch untätig geblieben. Eine im Bundesministerium der Fi-
nanzen eingerichtete Arbeitsgruppe hat bis heute keine Ergebnisse vorgelegt.

Der Europäische Gerichtshof hat am 8. Juni 2006 (Az. C-430/04) entschieden,
dass ein privater Wettbewerber sich unmittelbar auf Gemeinschaftsrecht berufen
kann, um gerichtlich die Umsatzbesteuerung des öffentlichen Unternehmens
durchzusetzen.

Der Bundesfinanzhof hat in seiner Entscheidung vom 6. Februar 2008 (Az. I
R 3 0/06) entschieden, dass die Ausnahme von der Gewerbesteuer für den Betrieb
von Krankentransporten durch gemeinnützige Einrichtungen oder die öffentliche
Hand (z. B. Feuerwehr) gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstößt. Der
Bundesfinanzhof hat angeregt, dass ein privater Anbieter der gleichen Leistung
im Klagewege die gleichartige Besteuerung der gemeinnützigen Anbieter
erreichen kann.

Die Fraktion der FDP hat mit den Anträgen „Fairen Wettbewerb in der Entsor-
gungswirtschaft ermöglichen – Steuerprivilegien öffentlich-rechtlicher Unter-
nehmen abschaffen“ (Bundestagsdrucksache 16/2657) und „Steuerprivilegien
öffentlich-rechtlicher Unternehmen abschaffen – Fairen Wettbewerb auch in
der Abfallwirtschaft ermöglichen“ (Bundestagsdrucksache 16/5728) bereits
zwei Anträge zu dem Thema der steuerlichen Ungleichbehandlung eingebracht.
Beide Anträge wurden von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD abgelehnt.
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Wir fragen die Bundesregierung:

 1.  Warum  hat  die  im  Bundesministerium  der  Finanzen  eingerichtete  Arbeits-
 gruppe  zur  Frage  der  Umsetzung  des  Gemeinschaftsrechts  der  Europäischen
 Union  im  Hinblick  auf  die  Umsatzbesteuerung  von  Unternehmen  der  öffent-
 lichen Hand bis heute keine Ergebnisse vorgelegt?

 2.  Wann  will  die  Bundesregierung  die  gemeinschaftsrechtlichen  Vorgaben  in
 deutsches Recht umsetzen?

 3.  Wie  beurteilt  die  Bundesregierung  die  ungleiche  Besteuerung  von  Unterneh-
 men  der  öffentlichen  Hand  und  Unternehmen  der  Privatwirtschaft  im  Hin-
 blick  auf  die  Körperschaftssteuer,  Gewerbesteuer  und  Umsatzsteuer  in  Be-
 reichen,  in  denen  ein  Wettbewerb  zwischen  privaten  und  öffentlich-recht-
 lichen Unternehmen besteht?

 4.  Welche  Konsequenzen  zieht  die  Bundesregierung  aus  dem  Urteil  des  Bun-
 desfinanzhofs  vom  6.  Februar  2008  zur  steuerlichen  Gleichbehandlung
 gemeinnütziger  oder  öffentlicher  und  privatwirtschaftlicher  Anbieter  von
 Krankentransporten?

 5.  Bewertet  die  Bundesregierung  im  Hinblick  auf  das  Gleichbehandlungsgebot
 von  öffentlich-rechtlichen  und  privatwirtschaftlichen  Unternehmen  bezüg-
 lich  der  Besteuerung  die  Steuerarten  der  Körperschaftssteuer,  der  Gewerbe-
 steuer  und  der  Umsatzsteuer  unterschiedlich,  wenn  ja,  aus  welchen  Grün-
 den?

 6.  Welche  Schlussfolgerungen  zieht  die  Bundesregierung  aus  ihrer  diesbezüg-
 lichen Einschätzung und Bewertung?

 Berlin, den 12. März 2008

 Dr. Guido Westerwelle und Fraktion
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